
 

 

Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen – 
Gremienbesetzung nach § 13 Chancengleichheitsgesetz, 
Stand: 30.06.2023 
 
Die nachfolgende Liste gibt einen Überblick über die Gremien, für die dem Land 
Baden-Württemberg ein Berufungs-, Entsende- oder Vorschlagsrecht zusteht und für 
die das Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen fachlich zuständig ist.  
Die erste Spalte enthält den Namen des Gremiums, die zweite die Anzahl der vom 
Land beeinflussten Mitglieder und die letzte Spalte die Anzahl der weiblichen 
Mitglieder in diesem Gremium. 
 
 
Arbeitsschutzausschuss MLW 
 

3 2 

Berufsbildungsausschuss 
Geoinformationstechnologie 

12 2 

Denkmalrat Baden-Württemberg 37 13 

Denkmalstiftung Baden-Württemberg 
1) Vorstand 
 
2) Kuratorium 

 
1) Vorstand: 1 

 
2) Kuratorium: 10 

 
1) Vorstand: 1 

 
2) Kuratorium: 3 

Prüfungsausschuss für den höheren 
bautechnischen Dienst Städtebau und 
Raumordnung 

7 4 

Prüfungsausschuss für den höheren 
vermessungstechnischen 
Verwaltungsdienst 

12 4 
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